
 

Protokoll 
der SfS-Mitgliederversammlung 2020 im Korrespondenzverfahren 

A. Ausgangslage 

Coronavirus-Pandemie: Die ursprünglich am 17. März 2020 angesetzte ordentliche Mitglieder-
versammlung musste wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Da das damit verbun-
dene Risiko (speziell für ältere Menschen) voraussichtlich bis in die zweite Jahreshälfte anhält, 
kann die Mitgliederversammlung im 2020 nicht in der bisher üblichen Form durchgeführt wer-
den. Unter diesen aussergewöhnlichen Umständen entschied der Vorstand, die Mitgliederver-
sammlung auf dem Korrespondenzweg durchzuführen, dies gemäss der vom Bundesrat erlasse-
nen «COVID-19-Verordnung 2»1. Art. 6a dieser Verordnung erlaubt Vereinen und anderen Ge-
sellschaften in der aktuellen Ausnahmesituation diese Vorgehensweise als Ersatz einer Mitglie-
derversammlung. 

Verfahren: Der Vorstand eröffnete die Mitgliederversammlung auf dem Korrespondenzweg mit 
Rundschreiben vom 8. Mai 2020 an die SfS-Mitglieder (Versand per E-Mail sowie in Briefform an 
die Mitglieder ohne E-Mail). Das Korrespondenzverfahren dauerte bis zum 23. Mai 2020 (14 Tage 
Frist für eine schriftliche Stimmabgabe). Zur Mitgliederversammlung auf dem Korrespondenzweg 
wurden 787 stimmberechtigte Mitglieder (Einzelpersonen; Stand Ende April 2020) eingeladen. 

Formalitäten: Der Vorstand hatte die Formalitäten und weiteren Einzelheiten der Mitgliederver-
sammlung auf dem Korrespondenzweg im erwähnten Rundschreiben detailliert festgelegt. Ange-
sichts der grossen Mitgliederzahl galt es, für die Willensäusserung der Mitglieder ein korrektes, 
aber möglichst unbürokratisches Vorgehen festzulegen. Wer den Anträgen zustimmte, musste 
nicht reagieren. Nach den Erfahrungen mit den letzten drei SfS-Mitgliederversammlungen (in de-
nen die statutarischen Geschäfte jeweils einstimmig angenommen wurden) ging der Vorstand 
von der begründeten Vermutung aus, dass die Mitglieder, die sich nicht äussern, auch den aktu-
ell vorgelegten Anträgen stillschweigend zustimmen. 

B. Anträge und Ergebnisse 

Geschäfte und Anträge des Vorstands Ergebnisse 

1.  Protokoll der 10. Mitgliederversammlung vom 10. April 20192 

Antrag: Genehmigung 

Zustimmung 
(ohne Gegenstimmen) 

2.  Jahresbericht 20193 

Antrag: Genehmigung 

Zustimmung 
(ohne Gegenstimmen) 

 
1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html 
2 https://www.sfs-zollikon.ch/inhalte/Verwaltung/Mitgliederversammlung/Protokoll_SfS-Mitgliederversammlung_10.04.2019.pdf 
3 https://www.sfs-zollikon.ch/inhalte/Verwaltung/Jahresberichte_Finanzberichte/SfS-Jahresbericht_mit_Rechnung_und_Bilanz_2019.pdf  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.sfs-zollikon.ch/inhalte/Verwaltung/Mitgliederversammlung/Protokoll_SfS-Mitgliederversammlung_10.04.2019.pdf
https://www.sfs-zollikon.ch/inhalte/Verwaltung/Jahresberichte_Finanzberichte/SfS-Jahresbericht_mit_Rechnung_und_Bilanz_2019.pdf
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Geschäfte und Anträge des Vorstands Ergebnisse 

3.  Jahresrechnung und Bilanz 2019 (S. 6 des Jahresberichts 2019) 
in Kenntnis des zustimmenden Berichts der Rechnungsrevisions-
stelle4 

Antrag: Genehmigung 

 
 

Zustimmung 
(ohne Gegenstimmen) 

4.  Verwendung des Rechnungsergebnisses 

Antrag: Rechnungsüberschuss von CHF 927.83 dem Konto 
«erarbeitetes Kapital» zuweisen 

 

Zustimmung 
(ohne Gegenstimmen) 

5.  Entlastung des Vorstands 

Antrag: Unter der Voraussetzung, dass die Mitgliederversamm-
lung den Jahresbericht sowie die Erfolgsrechnung und Bilanz 
2019 genehmigt, ist der Vorstand zu entlasten 

 

 
Zustimmung 
(ohne Gegenstimmen) 

6.  Mitgliederbeiträge 2021 

Antrag: unverändert 
(Einzelmitglieder CHF 35.–, Paarmitglieder CHF 50.–) 

 

Zustimmung 
(ohne Gegenstimmen) 

7.  Statuten: Änderung von Art. 3 
1 In den Verein SfS werden natürliche und juristische Personen 
aufgenommen, die ihren Wohnsitz bzw. Sitz in der Gemeinde 
Zollikon haben. 
2 Natürliche Personen werden aufgenommen, wenn sie min-
destens 60 Jahre alt sind.  
3 Der Vorstand kann in begründeten Fällen Ausnahmen von 
den in den Abs. 1 und 2 genannten Voraussetzungen be-
schliessen. 
4 (bisher 2) Die Mitgliedschaft wird durch die schriftliche Beitritts-
erklärung (in Papierform oder auf elektronischem Weg) erwor-
ben. 

Antrag: Genehmigung 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Zustimmung 
(ohne Gegenstimmen) 

8.  Wahl eines weiteren Vorstandsmitglieds 

Antrag: Wahl von Markus Diener als zusätzliches Vorstandsmit-
glied (für den Rest der Amtsdauer 2018 – 2021) 

 

Gewählt 
(ohne Gegenstimmen) 

 

 
25. Mai 2020 Susanne von Arx 

 
4 https://www.sfs-zollikon.ch/inhalte/Verwaltung/Mitgliederversammlung/SfS-Revisorenbericht_27.01.2020.pdf  

https://www.sfs-zollikon.ch/inhalte/Verwaltung/Mitgliederversammlung/SfS-Revisorenbericht_27.01.2020.pdf

